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 Grund- und Mittelschule Floß 
 Schulstraße 14 
         92685 Floß  
 
 Tel.  09603 91201 
 Fax  09603 91202 
 E-Mail: schule.floss@t-online.de 

 

 

 

 

Hausordnung  

 

 

  1. Grundlegendes 

 

 

 Wir sind hilfsbereit, gehen freundlich miteinander um und nehmen Rücksicht aufeinander. Dies 

bedeutet, wir verhalten uns so, dass keiner belästigt, gefährdet, beleidigt oder verletzt wird. 

 

 Konflikte versuchen wir im Gespräch zu regeln. Wenn uns das nicht gelingt, wenden wir uns 

an die Streitschlichter oder an eine Lehrkraft. 

 

 Wir gehen verantwortungsbewusst und sorgsam mit eigenem und fremdem Eigentum um.   

Entstandene Schäden müssen ersetzt werden. 

 

 Wir sind alle miteinander für die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände           

verantwortlich. 

 

 In den Unterrichtsräumen (Ausnahme: Werkraum) tragen wir Hausschuhe. Mützen und Käppis 

nehmen wir ab. 

 

 In den Fachräumen beachten wir die entsprechenden Sicherheitsvorschriften bzw. notwendigen 

Verhaltensregeln. 

 

 Gegenstände, die den Unterricht stören bzw. die Mitschüler gefährden, lassen wir zu Hause. 

 

 Handys, MP3-Player und andere Musikspeicher benützen wir in der Regel im Schulhaus nicht. 

 

 Das Schulgelände darf ohne Genehmigung nicht verlassen werden. 

 

 Während der Wartezeiten halten sich die Schüler in den dafür vorgesehenen Räumen auf.  

 

 Auf dem Schulweg und dem Schulgelände sind strikt verboten: Rauchen, Alkohol und andere 

Rauschmittel, Messer und sonstige gefährliche Gegenstände. 
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  2. Unterrichtsbeginn – ende / Stundenwechsel 

 

 Vor 7.45 Uhr übernimmt der Hausmeister die Aufsicht für die anwesenden Schüler. 

 

 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn führt der Lehrer die Aufsicht im Unterrichtsraum. Spätestens 

fünf Minuten vor Beginn sind alle Schüler im Klassenzimmer und bereiten sich auf den        

Unterricht vor. 

 

 Wir sorgen gemeinsam dafür, dass alle Unterrichtsstunden pünktlich mit dem Gong beginnen 

können. 

 

 Ist 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer anwesend, so meldet dies der          

Klassensprecher im Sekretariat. 

 

 In der Grundschule führt bei Stundenwechsel die zuständige Lehrkraft nach Absprache die 

Klasse / Gruppe in den betreffenden Unterrichtsraum. In der Mittelschule erfüllen zwei         

zuverlässige Schüler (Klassensprecher?) diese Aufgabe. 

 

 Nach Unterrichtsende verlassen wir unser Schulzimmer im ordentlichen Zustand; zügig und 

leise gehen wir aus dem Schulhaus. Der Hausmeister beaufsichtigt die Fahrschüler. 

 

 In den Gängen ist das Laufen verboten. 

 

 

 

  3. Pause 

 

 Die große Pause verbringen wir bei entsprechendem Wetter grundsätzlich im Freien. Wir     

verlassen zügig das Schulhaus und bewegen uns in den entsprechenden Pausenhöfen. 

 

 Bei schlechtem Wetter halten sich die Kinder im Klassenzimmer oder in den zugewiesenen   

Bereichen auf.   

 

 Gesundheitlich angeschlagene oder verletzte Kinder dürfen im Klassenzimmer (Schulhaus) 

bleiben. Die Betreuung regelt der Klassleiter.  

 

 Ballspiele sind in der Regel nur auf dem Allwetterplatz / Spielwiese erlaubt. 

 

 Die Benutzung der Spielkiste erfolgt nach Plan. Eine aufsichtführende Lehrkraft sperrt die   

Kiste auf und zu. Der Schlüssel hängt im Vorraum zum Lehrerzimmer. 

 

 Das Schneeballwerfen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

 

 Die Kletterwand können wir jederzeit unter Aufsicht benützen. 

 

 Die Kurzpause verbringen wir im Klassenzimmer und nutzen sie nur, um auf die Toilette zu 

gehen.  
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4. Schulweg 

 

 Auf dem Schulweg beachten wir dieselben grundlegenden Verhaltens- und Umgangsregeln wie 

im Schulhaus. 

 Selbstverständlich halten wir uns an die Straßenverkehrsordnung. 

 Wer den Bus benutzt, beachtet die Busregeln und hat den Anweisungen der Buslotsen zu folgen. 

 

 

 

5. Konsequenzen 

 

  Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Diese reichen 

nach Ermahnung und Verwarnung von der Mitteilung an die Eltern,  der Übernahme von Aufgaben, 

Formen der Wiedergutmachung bis hin zu Schulstrafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floß, im Juli 2012 

 

 

 

 

 


